
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS UVS Kärnten 1997/06/04 KUVS-
1199/10/96

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.06.1997

Rechtssatz

Der Begri  "nächstgelegenen" Dienststelle im § 5 Abs 4 StVO kann nicht wörtlich genommen und überspannt werden

und kommen für den Alkotest mehrere Dienststellen in Frage, so kommt es auf deren geringfügigen

Entfernungsunterschied nicht an.

Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 26.11.1997, Zl. 97/03/0194-5, womit die Beschwerde des Manfred

Andreas Labinsky, gegen den Bescheid des Unabhängigen Verwaltungssenates für Kärnten vom 4.6.1997, Zl. KUVS-

1199/10/96, wegen Übertretung der StVO 1960, als unbegründet abgewiesen wird.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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